
 
Hinweise zur Freilandhaltung  
 
 

1. Wer Geflügel halten will, hat der zuständigen Behörde mitzuteilen, ob er das 
Geflügel in Ställen oder im Freien hält. 
 
2. Enten und Gänse sind räumlich getrennt von sonstigem Geflügel zu halten. 
Der Halter von Enten und Gänsen hat in diesen Fällen sicherzustellen, dass 
die Tiere vierteljährlich virologisch auf hochpathogenes aviäres Influenzavirus 
untersucht werden. 
Die vierteljährlichen virologischen Untersuchungen sind jeweils an Proben von 
60 Tieren je Bestand im Landeslabor Schleswig-Holstein oder in einer 
anderen für diese Untersuchungen akkreditierten Untersuchungseinrichtung 
durchzuführen. Die Proben sind mittels Rachentupfer oder Kloakentupfer zu 
entnehmen. Werden weniger als 60 Enten oder Gänse gehalten, sind die 
jeweils vorhandenen Tiere zu untersuchen. 
 
3. An Stelle dieser virologischen Untersuchung kann der Halter Enten und 
Gänse zusammen mit Hühnern oder Puten halten, soweit die Hühner oder 
Puten dazu dienen, die Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest 
in den Bestand frühzeitig zu erkennen. In diesem Fall muss die nachfolgend 
genannte Anzahl von sonstigem Geflügel gehalten werden 
 

 
Anzahl der gehaltenen Enten oder Gänse je Bestand  Anzahl der zu haltenden Hühner oder Puten  

1  2  

weniger als 10  mindestens 1, höchstens jedoch dieselbe 
Anzahl wie gehaltene Enten und Gänse  

11 - 100  10-50  

101-1 000  20 - 60  

mehr als 1 000  30 - 70  

 
 
Ferner hat der Tierhalter jedes verendete Stück Geflügel im Landeslabor 
Schleswig-Holstein, Max-Eyth-Str. 5, 24537 Neumünst er unverzüglich auf 
hochpathogenes aviäres Influenzavirus virologisch untersuchen zu lassen. 

 
4. Der Tierhalter ist verpflichtet, im Falle einer Geflügelhaltung nach Nr.2 
unabhängig von der Größe des Geflügelbestandes in das zu führende 
Bestandsregister je Werktag die Anzahl der verendeten Tiere einzutragen und 
sicherzustellen, dass 

• die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des 
Geflügels gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind,  

• nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu eingesetzten 
Gerätschaften und der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und dass 
nach jeder Ausstallung die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort 
vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert 
werden,  



• Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung 
eingesetzt und von mehreren Betrieben gemeinsam benutzt werden, jeweils 
im abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden,  

• eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und 
hierüber Aufzeichnungen gemacht werden,  

• der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung 
verendeten Geflügels bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im Monat, 
gereinigt und desinfiziert werden,  

• eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine 
Einrichtung zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird. 

4. Der Geflügelhalter hat mir unverzüglich das Ergebnis der Untersuchungen 
nach Nr. 2 und Nr. 3 mitzuteilen. Ferner hat er die Ergebnisse der 
Untersuchungen mindestens ein Jahr lang aufzubewahren und mir auf 
Verlangen vorzulegen. Die Frist beginnt mit dem Ablauf des Kalendermonats, 
in dem ihm die Ergebnisse der Untersuchung schriftlich mitgeteilt worden sind. 

 
 

5. Jeder Tierhalter, der Geflügel in Freilandhaltung halten will, hat ferner 
sicherzustellen, 
dass 

• die Tiere nur an Stellen gefüttert werden, die für Wildvögel nicht zugänglich 
sind,  

• die Tiere nicht mit Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben, 
getränkt werden und  

• Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung 
kommen kann, für wildlebende Zugvögel unzugänglich aufbewahrt werden. 

 
 


